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Art. 2 § 8a BEinstG Beendigung eines
Dienstverhaltnisses kraft Gesetzes

BEinstG - Behinderteneinstellungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.07.2025

8 8a.

Soweit in dienstrechtlichen Vorschriften fir Bedienstete einer Gebietskorperschaft die Beendigung des
Dienstverhaltnisses wegen langer Dienstverhinderung infolge Krankheit kraft Gesetzes vorgesehen ist, ist im Falle eines
beglinstigten Behinderten (8 2) der Behindertenausschull spatestens drei Monate vor Ablauf dieser Frist von Amts
wegen zu verstandigen. Der Behindertenausschul3 hat zur ZweckmaRigkeit einer Vereinbarung Uber die Fortsetzung
des Dienstverhaltnisses Stellung zu nehmen. Die Beendigung des Dienstverhaltnisses wird - ungeachtet der
dienstrechtlichen Vorschriften - friihestens drei Monate nach Einlangen der Verstandigung beim Behindertenausschull
wirksam.

In Kraft seit 01.01.1999 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 2 § 8a BEinstG Beendigung eines Dienstverhältnisses kraft Gesetzes
	BEinstG - Behinderteneinstellungsgesetz


